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(54)  Verpackung  für  Zigarettenpapierblättchen  sowie  Zuschnitt  dafür 

(57)  Verpackung  (14)  zur  Aufnahme  von  wenig- 
stens  zwei  Blöcken  (11,  12)  von  Zigarettenpapierblätt- 
chen  (13)  bestehend  aus  einer  Vorderwand  (15), 
Rückwand  (21),  Längsseitenwänden  (20,  24),  und 
Stirnseitenwänden,  wobei  in  der  Vorderwand  (15)  zwei 
im  Abstand  voneinander  angeordnete,  sich  parallel 
zueinander  erstreckende  Papier-Entnahmeschlitze  (16,  ^  ^  m 
1  7)  ausgebildet  sind.  Im  Bereich  (34)  zwischen  den  bei-  10   ̂ / .  
den  Papier-Entnahmeschlitzen  (16,  17)  sind  Mittel,  ins-  ^yl  71  j 
besondere  ein  Trennsteg  in  Form  wenigstens  eines  aus  -H  /  /   JlA 
der  Vorder-  und/oder  Rückwand  gestanzten  und  nach  43  4i 
innen  gefalteten  Materiallappens  (35  etc.)  zur  dauerhaf- 
ten  Trennung  der  beiden  Papierblöcke  (11,  12)  inner- 
halb  der  Verpackung  (14)  vorhanden. 
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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  zur  Auf- 
nahme  von  wenigstens  zwei  Blöcken  von  Zigarettenpa- 
pierblättchen  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  s 
1  sowie  einen  Zuschnitt  zur  Herstellung  einer  derartigen 
Verpackung. 
[0002]  Verpackungen  zur  Aufnahme  von  zwei  Blöcken 
von  Zigarettenpapierblättchen  sind  bekannt.  Diese 
bestehen  aus  einer  Vorderwand  mit  zwei  im  Abstand  10 
voneinander  angeordneten,  sich  parallel  zueinander 
erstreckenden  Papier-Entnahmeschlitzen,  einer  über 
zwei  voneinander  beabstandete  erste  Falzlinien  bzw. 
eine  zwischen  diesen  definierte  erste  Längsseitenwand 
mit  der  Vorderwand  verbundenen  Rückwand,  einer  über  is 
zwei  voneinander  beabstandete  zweite  Falzlinien  bzw. 
eine  zwischen  diesen  definierte  zweite  Längsseiten- 
wand  mit  der  Vorderwand  verbundene  Verschlußlasche, 
die  auf  die  Innenseite  der  Rückwand  faltbar  und  mit  die- 
ser  verbindbar  ist  und  zwei  gegenüberliegend  ausgebil-  20 
deten  Stirnseitenwänden,  die  durch  über  jeweils  eine 
Querfalzlinie  mit  der  Vorderwand  verbundene  Innenein- 
schläge  bzw.  nach  innen  faltbare  Materiallappen  defi- 
niert  sind.  Jedem  Papier-Entnahmeschlitz  in  der 
Vorderwand  der  Verpackung  ist  ein  Block  von  Zigaret-  25 
tenpapierblättchen  zugeordnet.  Die  Zigarettenpapier- 
blättchen  sind  zick-zack-weise  gefaltet  und 
ineinandergeschichtet  zu  jeweils  einem  Papierblock. 
Bei  Entnahme  eines  Zigarettenpapierblättchens  durch 
einen  der  beiden  Papier-Entnahmeschlitze  wird  ein  Teil  30 
des  nächstfolgenden  Papierblättchens  durch  den  Ent- 
nahmeschlitz  hindurch  mitgezogen,  so  daß  das  nächste 
Papierblättchen  wieder  griffbereit  zur  Verfügung  steht. 
[0003]  Der  Vorderwand  kann  noch  eine  Deckelwand 
zugeordnet  sein,  die  mit  der  Rückwand  verbunden  und  35 
über  die  Vorderwand  klappbar  ist. 
[0004]  Die  bekannten  Verpackungen  haben  den 
Nachteil,  daß  dann,  wenn  der  Konsument  nicht  abwech- 
selnd  die  Papierblättchen  aus  den  beiden  Entnahme- 
schlitzen  zieht,  der  eine  Papierblock  vollständig  oder  40 
nahezu  vollständig  entnommen  ist  mit  der  Folge,  daß 
sich  dann  der  andere  Papierblock  innerhalb  der  Verpak- 
kung  verschieben  kann.  Dann  besteht  die  Gefahr,  daß 
das  aus  dem  dem  größeren  Papierblock  zugeordneten 
Entnahmeschlitz  herausragende  Papierblättchen  eben-  45 
falls  mit  dem  Papierblock  verrutscht  und  in  die  Verpak- 
kung  verschwindet.  Obwohl  die  Verpackung  noch 
genügend  Papierblättchen  enthält,  kann  dann  kein 
Papierblättchen  mehr  aus  dem  Entnahmeschlitz  gezo- 
gen  werden.  so 
[0005]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Verpackung  der  vorgenannten  Art  sowie  einen 
Zuschnitt  dafür  zu  schaffen,  bei  dem  die  wenigstens 
zwei  Papierblöcke  innerhalb  der  Verpackung  rutschsi- 
cher  gehalten  sind,  und  zwar  unabhängig  von  der  ss 
Anzahl  der  entnommenen  Papierblättchen  von  den 
wenigstens  zwei  Papierblöcken.  Damit  soll  die  Zuord- 
nung  der  Papierblöcke  zu  den  Entnahmeschlitzen  bis 
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zum  Schluß,  d.  h.  bis  zur  Entnahme  des  letzten  Papier- 
blättchens  sichergestellt  sein. 
[0006]  Diese  Aufgabe  wird  hinsichtlich  der  Verpak- 
kung  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des 
Anspruches  1  und  hinsichtlich  eines  zugeordneten  Ver- 
packungszuschnitts  durch  die  Merkmale  des  Anspru- 
ches  8  gelöst. 
[0007]  Der  Kern  der  vorliegenden  Erfindung  liegt  also 
in  der  Anordnung  von  Trennmitteln  zwischen  den  bei- 
den  Papierblöcken  innerhalb  der  Verpackung.  Vorzugs- 
weise  ist  zu  diesem  Zweck  im  Bereich  zwischen  den 
beiden  Papier-Entnahmeschlitzen  in  der  Vorderwand 
wenigstens  ein  aus  dieser  und/oder  aus  der  Rückwand 
gestanzter  Materiallappen  zur  dauerhaften  Trennung 
der  beiden  Papierblöcke  innerhalb  der  Verpackung 
nach  innen  gefaltet.  Konstruktive  Lösungen  dazu  sind  in 
den  Unteransprüchen  beschrieben. 
[0008]  Ein  zur  Herstellung  einer  solchen  Verpackung 
geeigneter  Nutzen  bzw.  Zuschnitt  ist  in  Anspruch  8  dar- 
gestellt. 
[0009]  Nachstehend  werden  verschiedene  Ausfüh- 
rungsformen  eines  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Zuschnitts  sowie  eine  aus  einem  solchen  Zuschnitt  her- 
gestellte  Verpackung  anhand  der  beigefügten  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Zuschnitts  in 
Draufsicht; 

Fig.  2  eine  aus  einem  Zuschnitt  gemäß  Fig.  1  her- 
gestellte  Verpackung  im  schematischen 
Querschnitt; 

Fig.  3  eine  zweite  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Zuschnitts  in 
Draufsicht; 

Fig.  4  eine  dritte  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Zuschnitts  in 
Draufsicht;  und 

Fig.  5  eine  vierte  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Zuschnitts  in 
Draufsicht. 

[0010]  In  Figur  1  ist  ein  flach  ausgebreiteter  Zuschnitt 
10  zur  Herstellung  einer  Verpackung  14  (Fig.  2)  darge- 
stellt,  die  zur  Aufnahme  von  zwei  Blöcken  11,  12  von 
Zigarettenpapierblättchen  13  dient.  Der  Zuschnitt  10 
umfaßt  mehrere  Wandabschnitte,  nämlich  eine  Vorder- 
wand  1  5  mit  zwei  im  Abstand  voneinander  angeordne- 
ten,  sich  parallel  zueinander  erstreckenden  Papier- 
Entnahmeschlitzen  16,  17,  eine  über  zwei  voneinander 
beabstandete  erste  Falzlinien  18,  19  bzw.  eine  zwi- 
schen  diesen  definierte  erste  Längsseitenwand  20  mit 
der  Vorderwand  15  verbundene  Rückwand  21,  eine 
über  zwei  voneinander  beabstandete  zweite  Falzlinien 
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22,  23  bzw.  eine  zwischen  diesen  definierte  zweite 
Längsseitenwand  24  mit  der  Vorderwand  15  verbun- 
dene  Verschlußlasche  25,  die  auf  die  Innenseite  der 
Rückwand  21  faltbar  und  mit  dieser  verbindbar,  ins- 
besondere  verklebbar  ist,  und  zwei  gegenüberliegend  5 
ausgebildete  Stirnseitenwände,  die  durch  über  jeweils 
wenigstens  eine  Querfalzlinie  26  bzw.  27  mit  der  Vor- 
derwand  15  verbundene  Inneneinschläge  bzw.  nach 
innen  faltbare  Materiallappen  28,  29  definiert  sind. 
[001  1  ]  Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  ist  noch  10 
eine  Deckelwand  30  vorgesehen,  die  über  zwei  vonein- 
ander  beabstandete  dritte  Falzlinien  31,  32  bzw.  eine 
zwischen  diesen  definierte  Längsseitenwand  33  mit  der 
Rückwand  21  verbunden  und  über  die  Vorderwand  15 
klappbar  ist.  Damit  sind  die  beiden  Entnahmeschlitze  1s 
16,  17  abdeckbar,  so  daß  die  aus  den  Entnahmeschlit- 
zen  16,  1  7  herausragenden  Griffabschnitte  der  Zigaret- 
tenpapierblättchen  13  beim  Verstauen  der  Verpackung 
in  einer  Tasche  nicht  beschädigt  werden. 
[0012]  Im  Bereich  34  zwischen  den  beiden  Papier-  20 
Entnahmeschlitzen  16,  17  in  der  Vorderwand  15  sind 
bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  1  und  2 
zwei  aus  der  Vorderwand  1  5  gestanzte  Materiallappen 
35  zur  dauerhaften  Trennung  der  beiden  Papierblöcke 
11,12  innerhalb  der  Verpackung  1  4  nach  innen  gefaltet  25 
(siehe  Fig.  2).  Die  Materiallappen  35  sind  im  Bereich  34 
zwischen  den  beiden  Entnahmeschlitzen  16,  17  mittig 
und  im  Längsabstand  voneinander  ausgebildet.  Die 
Stanzung  der  Materiallappen  35  ist  so,  daß  diese  um 
eine  sich  quer  zur  Längsrichtung  der  Verpackung  30 
erstreckende  Falzlinien  36  nach  innen  gefaltet  sind.  Die 
Länge  der  sich  quer  zur  Längsrichtung  erstreckenden 
Falzlinien  36  definiert  damit  die  Breite  der  nach  innen 
gefalteten  Materiallappen  35  und  damit  die  Breite  des 
Spaltes  zwischen  den  beiden  Papierblöcken  11,  12  35 
innerhalb  der  Verpackung  1  4,  so  wie  dies  Fig.  2  sehr  gut 
erkennen  läßt.  Die  Materiallappen  35  verhindern  ein 
Verrutschen  der  Papierblöcke  11,12  innerhalb  der  Ver- 
packung  auch  dann,  wenn  die  Entnahme  von  Papier- 
blättchen  13  aus  den  beiden  Entnahmeschlitzen  16,  17  40 
stark  unterschiedlich  ist.  Selbst  wenn  ein  Papierblock 
bereits  verbraucht  ist,  kann  der  andere  Papierblock 
nicht  innerhalb  der  Verpackung  verrutschen,  d.  h.  von 
dem  ihm  zugeordneten  Entnahmeschlitz  sich  entfernen 
so,  daß  kein  Papierblättchen  mehr  entnommen  werden  45 
kann. 
[001  3]  In  Fig.  3  ist  eine  zweite  Ausführungsform  eines 
Materialzuschnitts  10  zur  Herstellung  einer  Verpackung 
14  entsprechend  Fig.  2  flach  ausgebreitet  dargestellt. 
Dieser  Materialzuschnitt  unterscheidet  sich  von  demje-  so 
nigen  nach  Fig.  1  nur  durch  die  abgewandelte  Ausfüh- 
rungsform  der  Trennmittel  zwischen  den  beiden 
Papierblöcken  11,  12  innerhalb  der  Verpackung  14  im 
Bereich  34  zwischen  den  beiden  Entnahmeschlitzen 
16,  1  7  in  der  Vorderwand  1  5.  Konkret  ist  hier  zwischen  ss 
den  beiden  Papier-Entnahmeschlitzen  16,  17  ein  sich 
parallel  zu  den  Trennschlitzen  und  etwa  mittig  zwischen 
diesen  erstreckender  Materiallappen  37  ausgestanzt 

und  um  eine  sich  parallel  zur  Längsrichtung  der  Entnah- 
meschlitze  16,  17  bzw.  Verpackung  14  erstreckende 
Falzlinie  38  nach  innen  faltbar,  wobei  bei  Ausbildung 
von  zwei  Materiallappen  39,  40,  so  wie  dies  in  Fig.  4 
dargestellt  ist,  diese  in  Längsrichtung  hintereinander 
angeordnet  sind.  Entsprechend  der  Ausführungsform 
gemäß  Fig.  4  sind  die  beiden  Materiallappen  39,  40  so 
hintereinander  angeordnet,  daß  ihre  Falzlinien  41  ,  42  in 
Längsrichtung  miteinander  fluchten.  Die  Stanzung  der 
Material  läppen  ist  im  übrigen  derart,  daß  der  eine  Mate- 
riallappen  39  dem  einen  Entnahmeschlitz  17  und  der 
andere  Material  läppen  40  dem  anderen  Entnahme- 
schlitz  16  zugewandt  ist.  Damit  wird  eine  sichere  Tren- 
nung  der  beiden  Papierblöcke  11,  12  innerhalb  der 
Verpackung  1  4  erreicht,  da  nach  beiden  Seiten  hin  der 
Widerstand  der  Materiallappen  39,  40  gegen  ein  Verrut- 
schen  der  Papierblöcke  innerhalb  der  Verpackung  glei- 
chermaßen  ist.  Die  nach  innen  gefalteten 
Material  läppen  35  bzw.  37  bzw.  39,  40  zwischen  den 
beiden  Papier-Entnahmeschlitzen  16,  17  weisen  vor- 
zugsweise  eine  Breite  bzw.  Höhe  auf,  die  der  lichten 
Höhe  der  Verpackung,  d.  h.  der  Höhe  der  Verpackung 
im  Innern  derselben  entspricht  (siehe  dazu  Fig.  2). 
[0014]  Der  obigen  Beschreibung  kann  entnommen 
werden,  daß  der  Zuschnitt  10  gemäß  Fig.  4  sich  von 
demjenigen  gemäß  Fig.  3  nur  durch  die  unterschiedli- 
che  Ausbildung  der  Materiallappen  im  Bereich  34  zwi- 
schen  den  beiden  Entnahmeschlitzen  16,  17 
unterscheidet.  Im  übrigen  ist  der  Grundaufbau  sämtli- 
cher  Zuschnitte  10  in  den  Fig.  1  ,  3  und  4  derselbe.  Auch 
die  Verpackung  1  4  ist  bei  Verwendung  der  dargestellten 
Zuschnitte  10  jeweils  gleichermaßen  konzipiert.  Ledig- 
lich  die  Trennmittel  zwischen  den  beiden  Papierblöcken 
10,  12  innerhalb  der  Verpackung  14  unterscheiden  sich 
so,  wie  oben  beschrieben. 
[001  5]  Grundsätzlich  ist  es  auch  denkbar,  im  Bereich 
zwischen  den  beiden  Entnahmeschlitzen  16,  17  an  der 
Innenseite  der  Vorderwand  15  gesonderte  Trennmittel, 
z.  B.  Trennstege  anzubringen,  insbesondere  anzukle- 
ben.  Diese  Ausführungsform  ist  jedoch  herstellungs- 
technisch  aufwendiger  als  die  beschriebenen 
Ausführungsformen.  Der  Grundgedanke  der  vorliegen- 
den  Erfindung  ist  jedoch  die  Anordnung  derartiger 
Trennmittel  zwischen  den  Papierblöcken  11,  12  inner- 
halb  der  Verpackung  14,  so  daß  ein  Verrutschen  der 
Papierblöcke  nicht  möglich  ist. 
[0016]  Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  5  entspricht 
derjenigen  nach  Fig.  4,  nur  mit  dem  Unterschied,  daß 
die  beiden  Materiallappen  43,  44  zwischen  den  beiden 
Entnahme-Schlitzen  16,  17  so  ausgestanzt  sind,  daß 
sie  beide  entweder  dem  einen  oder  dem  anderen  Ent- 
nahme-Schlitz,  hier  Entnahmeschlitz  17  zugewandt 
sind. 
[0017]  Die  Ausbildung  von  zwei  oder  mehr  voneinan- 
der  getrennten  Materiallappen,  wie  z.  B.  bei  den  Aus- 
führungsformen  gemäß  den  Fig.  1,  4  und  5  hat  den 
Vorteil,  daß  die  Vorderwand  1  5  relativ  steif  bleibt  im  Ver- 
gleich  zu  einer  Lösung  mit  einer  durchgehenden  Mate- 
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riallappen-Stanzung  gemäß  Fig.  3. 
[001  8]  Sämtliche  in  den  Anmeldungsunterlagen  offen- 
barten  Merkmale  werden  als  erfindungswesentlich 
beansprucht,  soweit  sie  einzeln  oder  in  Kombination 
gegenüber  dem  Stand  der  Technik  neu  sind.  s 

Bezugszeichenliste 

[0019] 
10 

10  Zuschnitt 
1  1  Papierblock 
12  Papierblock 
1  3  Zigarettenpapierblattchen 
1  4  Verpackung  15 
1  5  Vorderwand 
16  Papier-Entnahmeschlitz 
17  Papier-Entnahmeschlitz 
18  erste  Falzlinie 
19  erste  Falzlinie  20 
20  erste  Langsseitenwand 
21  Rtickwand 
22  zweite  Falzlinie 
23  zweite  Falzlinie 
24  zweite  Langsseitenwand  25 
25  VerschluBlasche 
26  Querfalzlinie 
27  Querfalzlinie 
28  Inneneinschlag 
29  Inneneinschlag  30 
30  Deckelwand 
31  dritte  Falzlinie 
32  dritte  Falzlinie 
33  Langsseitenwand 
34  Zwischenbereich  35 
35  Materiallappen 
36  Falzlinie 
37  Materiallappen 
38  Falzlinie 
39  Materiallappen  40 
40  Materiallappen 
41  Falzlinie 
42  Falzlinie 
43  Materiallappen 
44  Materiallappen  45 

Patentansprüche 

1.  Verpackung  (14)  zur  Aufnahme  von  wenigstens 
zwei  Blöcken  (11,  12)  von  Zigarettenpapierblätt- 
chen  (13)  bestehend  aus 

einer  Vorderwand  (15)  mit  wenigstens  zwei  im 
Abstand  voneinander  angeordneten,  sich  par- 
allel  zueinander  erstreckenden  Papier-Entnah- 
meschlitzen  (16,  17), 
einer  über  wenigstens  eine,  insbesondere  zwei 
voneinander  beabstandete  erste  Falzlinien  (18, 
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19)  bzw.  eine  zwischen  diesen  definierte  erste 
Längsseitenwand  (20)  mit  der  Vorderwand  (15) 
verbundenen  Rückwand  (21), 
einer  über  wenigstens  eine,  insbesondere  zwei 
voneinander  beabstandete  zweite  Falzlinien 
(22,  23)  bzw.  eine  zwischen  diesen  definierte 
zweite  Längsseitenwand  (24)  mit  der  Vorder- 
wand  (15)  verbundenen  Verschlußlasche  (25), 
die  auf  die  Außen-,  insbesondere  jedoch 
Innenseite  der  Rückwand  (21)  faltbar  ist, 
zwei  gegenüberliegend  ausgebildeten  Stirnsei- 
tenwänden,  die  durch  über  jeweils  wenigstens 
eine,  insbesondere  zwei  im  Abstand  voneinan- 
der  ausgebildete  Querfalzlinie(n)  (26,  27)  mit 
der  Vorderwand  (15)  und/oder  Rückwand  (21) 
verbundene  Inneneinschläge  bzw.  nach  innen 
faltbare  Materiallappen  (28,  29)  definiert  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich 
(34)  zwischen  den  beiden  Papier-Entnahme- 
schlitzen  (16,  17)  in  der  Vorderwand  (15)  Mittel, 
insbesondere  Trennsteg  in  Form  wenigstens 
eines  aus  der  Vorderwand  (15)  und/oder  aus 
der  Rückwand  (21)  gestanzten  und  nach  innen 
gefalteten  Materiallappens  (35)  zur  dauerhaf- 
ten  Trennung  der  beiden  Papierblöcke  (11,  12) 
innerhalb  der  Verpackung  (14)  vorhanden  sind 
bzw.  ist. 

Verpackung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  den  beiden  Papier-Entnahmeschlitzen 
(16,  17)  wenigstens  ein  sich  parallel  zu  den  Entnah- 
meschlitzen  und  etwa  mittig  zwischen  diesen 
erstreckender  Materiallappen  (37)  ausgestanzt  und 
um  eine  sich  parallel  zur  Längsrichtung  erstrek- 
kende  Falzlinie  (38)  nach  innen  gefaltet  ist,  wobei 
bei  Ausbildung  von  wenigstens  zwei  Materiallappen 
(39,  40)  diese  in  Längsrichtung  hintereinander 
angeordnet  sind. 

Verpackung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  den  beiden  Papier-Entnahmeschlitzen 
(16,17)  in  der  Vorderwand  (1  5)  wenigstens  ein,  ins- 
besondere  zwei  in  Längsrichtung  voneinander 
beabstandete  Material  läppen  (35)  ausgestanzt  und 
um  eine  sich  quer  zur  Längsrichtung  erstreckende 
Falzlinie  (36)  nach  innen  gefaltet  ist  bzw.  sind. 

Verpackung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
bei  Anordnung  von  zwei  sich  parallel  zu  den  Ent- 
nahme-Schlitzen  (16,  17)  erstreckenden  Material- 
lappen  (39,  40)  die  Falzlinien  (41,  42)  derselben  in 
Längsrichtung  miteinander  fluchten,  und  die  Stan- 
zung  der  Materiallappen  im  übrigen  so  ist,  daß  ent- 
weder  beide  Materiallappen  (43,  44)  dem  einen 
oder  anderen  Entnahmeschlitz  (16,  17)  -  Fig.  5  - 
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oder  alternativ  der  eine  Materiallappen  (39)  dem 
einen  Entnahme-Schlitz  (17)  und  der  andere  Mate- 
riallappen  (40)  dem  anderen  Entnahme-Schlitz  (16) 
zugewandt  ist  -  Fig.  4  - 

5 
5.  Verpackung  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Länge  der  sich  quer  zur  Längsrichtung  erstrek- 
kenden  Falzlinie  (36)  und  damit  die  Breite  des  nach 
innen  gefalteten  Materiallappens  (35)  die  Breite  10 
des  Spaltes  zwischen  den  beiden  Papierblöcken 
(11,  12)  innerhalb  der  Verpackung  (14)  definiert. 

6.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  w 
der  wenigstens  eine  nach  innen  gefaltete  Material- 
lappen  (35;  37;  39,  40)  zwischen  den  beiden 
Papier-Entnahmeschlitzen  (16,  17)  in  der  Vorder- 
wand  (15)  der  Verpackung  (14)  eine  Breite  bzw. 
Höhe  aufweist,  die  der  lichten  Höhe  im  Innern  der  20 
Verpackung  (14)  entspricht. 

7.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  über  wenigstens  eine,  insbesondere  zwei  von-  25 
einander  beabstandete  dritte  Falzlinien  (31,  32) 
bzw.  eine  zwischen  diesen  definierte  Längsseiten- 
wand  (33)  mit  der  Rückwand  (21)  verbundene  Dek- 
kelwand  (30)  über  die  Vorderwand  (1  5)  klappbar  ist. 

30 
8.  Nutzen  für  eine  Verpackung  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  Ansprüche  1  bis  7, 
gekennzeichnet  durch 
einen  eine  Vorderwand  (15),  eine  Rückwand  (21), 
eine  Verschlußlasche  (25)  sowie  zwischen  Vorder-  35 
und  Rückwand  einerseits  und  Vorderwand  und  Ver- 
schlußlasche  andererseits  angeordnete  und 
gegenüber  Vorder-  und  Rückwand  sowie  Ver- 
schlußlasche  jeweils  durch  Falzlinien  (18,  19;  22, 
23)  getrennte  Längsseitenwände  (20,  24)  umfas-  40 
senden,  im  wesentlichen  rechteckförmigen  Materi- 
alzuschnitt  (10),  wobei  an  die  die  Vorderwand  (15) 
und/oder  Rückwand  (21)  definierenden  Teilab- 
schnitte  seitlich  jeweils  Außen-,  insbesondere 
jedoch  Inneneinschläge  bzw.  nach  innen  auf  die  45 
Innenflächen  von  Vorder-  und/oder  Rückwand  falt- 
bare  Materiallappen  (28,  29)  anschließen,  ins- 
besondere  über  wenigstens  eine  Falzlinie  (26,  27), 
wobei  in  dem  die  Vorderwand  (15)  definierenden 
Teilabschnitt  wenigstens  zwei  im  Abstand  vonein-  so 
ander  angeordnete,  sich  parallel  zueinander 
erstreckende,  insbesondere  in  Längsrichtung  der 
Verpackung  erstreckende  Papier-Entnahmeschlitze 
(16,  17)  ausgebildet  sind,  zwischen  denen  wenig- 
stens  ein  Materiallappen  (35;  37;  39,  40)  so  ausge-  55 
stanzt  ist,  daß  er  um  eine  Falzlinie  (36;  38;  41  ,  42) 
in  das  Innere  einer  aus  dem  Zuschnitt  (10)  herge- 
stellten  Verpackung  (14)  hineinfaltbar  ist. 
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